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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nrn. xuill. Bern, den 25. Oktob. 1799. (z. Brumaire vm.)

Gesezgebiing.
Senat, 14. Oktober.

(Fortsetzung.)
(Beschluß des Gutachtens über die neue Mili-

litar-Organisarion.)
Der Commandant des Corps oder Detasche-

ments, bei dem sie stehen, soll in diesem Fall eine
bestimmte schriftliche Ordre ertheilen, daß ihnen
die Rationen Lebensmittel verabfolgt werden;
er ist dafür verantwortlich, daß dieß nur in
den obgemcldten Fallen geschehe. Die Ratio-
nen Lebensmitrel werden ihnen auch nicht in
Geld vergütet.

8> Es ft>ll abwechselnd bei einem Bataillon
oder Corps ein Feldschere?-Major der ersten
Klasse, und bei dem andern ein Feldschere?-
Major der zweiten Klasse anaestellt werden.
Die Feldscherer-Majsrs der zweiten Klasse ha-
den monatlich zu beziehen: an Sold Fr. 8°,
an Rationen das Nämliche, wie die der ersten
Klasse, welche in dem Besoldungs-Etat festge-
sezt sind.

9- Ausser den Rationen Fourage, welche der
Bejoldungs - Etat der stehenden Truppen an-
weist, ist annoch denjenigen Hauptleuten der
Linien- und leichten Jnfanrerie täglich eine Ra-

an,«wiesen, welche das fünfzigste
^zahr Alters zurukgelegt haben.

10. Dw übrige» Hauptleute und die Lieute-
«ants erhalten auf dem Marsch-, statt der
Etape, eme Entschädigung; täglich, der Haupi-
mann Fr. 2, der Lieutenant und Unter-Lieute-
nant Fr. r, Bz Z.

11. Das Vo lziehungsdirekcorium ist eingela-
^n, die wichtigen Anstalten zu treffen, daß zu
Schonung der Pferde den Cavalleristen, welche
welter als 4 Etuuden, hin und her gerechnet,â ounanz reiten, an dem Ort, wo sie hinrei-
scheine Erfrischung für ihre Pferde gereicht werde^.

12. Der Quartier- und Zahlmeister bezieht
monatlich für die Unkosten seines Bureau Fr:,
34; vermittelst dieser Summe trägt ihm dis
Nation für keine weitere dießörtige Ausgabe
Rechnung.

13. Ucberdieß ist jedem Bataillon und Corps,
zu Bestreitung der Ausgaben für Bataillons-
Bücher, Schreibmaterialien der Verwaltung,
Druckerkosten der Rapporte, Urlaubzedel, Bons,
und alle dergleichen unentbehrliche Gegenstande,
jährlich die Summe von Fr. 400 angewiesen.
Die Verwaltung des Bataillons oder Corps
muß jährlich über die dießvrtizen Nebenausga-
ben des Bataillons oder Corps eine umstand-
liche und genaue Rechnung ablegen, und ist
verantwortlich, daß alle diese Auslagen mit
der gröstmöglichen Sparsamkeit bestritten wer-
den, und bloß für nothwendige Gegenstände
geschehen.

14- Den Feldscherer-Majors und Pferdârztei,
werden die Medikamente und Bandages, wcl-
che sie den Truppen liefern, von der Nation
besonders bezahlt.

iS> Den Fahnenfchmiedeu, Sattlern, Schnei-
dem, Schustermeisiern und Zimmerleutcn we--
den ihre Arbeiten nach einem mäßigen Anschlag
bezahlt, ohne daherigen Abzng von ihrem Sold
oder Rationen.

16. Alle Grenadiers, vom Feldwebel inklu-
five abwärts, beziehen tà lich zu ihrem Sold
eine Zulage von s Rapoen.

17. Wenn es die Umstände gestatten, in dem
Artillerie-Corps reitende Artillerie zu errichten,
so erhalten die zu diesem Enoe be^ ittcnen Unter-
Ossziers und Kanoniers taglich 5 Rappen Au-
laze, wegen dem Unterhalt der Pftrdrüstung^
(Wie unten im Z 21 bestimmt wird.)

18. Die Kleidung und Bewaffnung der vc'.-
schiedencn Corps bl idt auf dem Fuße, wie
dermalen festgesczt ist.

19. Jede Miiitarperssn bei den stehendem
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Truppen, welche nicht Offizrersrang hat, wird
»inentgeldlich und ohne Abzug von ihrem Solde
gekleidet, bewaffnet und ausgerüstet, auch die-
jenigcn beritten gemacht, welche es seyn müssen.

20. Hievon sind ausgenommen, die Hcmder,
Schuhe Strümpfe und Halsbinden, die sich

jeder, nachdem er bei seinem Corps eingekre-
ren ist, selbst anschaffen muß.

21. Den berittenen Unttr-Ossiziers und Sol-
daten werden zwar die Stiefeln von d r Na-
tion unentgeldlich geliefert; sie müssen aber die-!
selben auf eigene Kojren ausbessern lassen und
besorgen.

22. Eben so muß ein jeder seine Kleidung und
Waffen auf eigene Kosten ausbessern u> d in
gutem Stand erhalten; so wie der Berittene
die kleinern Gegenstände an seiner Pferdrustung,
und die Tambours und Trompeter ihre Trom-
mein und Trompeten.

2Z. Die Wastenrüstnug und Kleidung, welche
im Gefecht oder durch einen Zufall unmittelbar
im Dienste, und ohne einige Nachlaßigkcit auf
Seite des Besitzers beschädigt würden, sollen
jedoch auf Kosten der Nation hergestellt wer-
den, und von der Verfügung des vorherigen
Artikels ausgenommen seyn.

24. Nachlaßigen werden die iwchigen Aus-
bcsserungen welche ihnen auffallen, auf ihre
Kosten veranstaltet, und vom Décompté bezahlt,
oder wenn dieser nicht zureicht, ans dem Soid
n ne behalten.

25. Zu dem Ende wird einem jeden rw.i,
Feldwebel, oder dem der Feldwcbelsrang bch

Neidet, abwärts auf seinem Solde ein Décompté
iane behalten, über welchen ihm treulich und

genaue Rechnung geführt werden soll; und

zwar dem Berittenen !v wie dem Artlll'rijcctt
taglich i Batzen, 5 Rappen; der Linien- und
leichten Infanterie aber taglich l Batzen.

26. Wenn ein Offizier im Spital liegt?, so

wird ihm bei seinem CorpS der dritte Theil
seines Soldes zu Handen der Mstitàr-Spitäler
jnne behalten. Wenn ein Unteroffizier oder Ge-

meiner im Spiral liegt, so wird ihm bei leinem

Corps blos der Décompté zu gur geschrieben, ^

der Rest des Soldes aber, so wie seine Ration
»end Lebcnomirtel stießt zum Unterhalt der Ml-
U.iär-Sv staler.

27. Iedcr Offizier, vom Unterlieutenant auf-

wá.-ts gerechnet, und jeder, den Offiziersrang
b.Uvidtt, muß sich auf seine eigenen Kosten

70 >

nach der Ordonanz kleiden, bewaffnen, aus-
> rüsten und beritten machen, wenn er beritten

seyn soll.
az. Den Offizieren der Husaren, den Ba-

> taiUonschcfs, Adjutantmajorcn, Feldscheerma-
»stören erster Klaffe, und Quai tiermeistern beider
» Artillerie und Infanterie, sodann den Haupt-
lenken, dem Oberwagmmeifter und Zeugwett

- bei der Artillerie, wird ans ihr Verlangen beim

Antritt ihrer ersten Offiziersstelle der Vorschuß
'Z"m Ankauf eines Pferdes von der Na ion W

> macht. Dieser Vors.i usi soll aber auf dem

Gehalt des ersten Dicnstjahrcs wiederum imn
' behalten werden, und zwar monatlich so rich
als es, auf diese Zeit berechnet, abwerfen mag.

2y, Wenn jedoch einem Offizier ein Pferi»
im Gerecht, oder durch einen Zufall unmitteb
bar im Dienst, in Kriegs zelt en, und ohne einige
Nachlaßigkcit von ihm, gctcdtee, oder zu ferne-
rem Dienst unbrauchbar gemacht würde, so soil

es ihm von der Narion nach einem billigen
Anschlag vergütet werden.

zo. Die Freiwilligen »unter der Kavallerie
und Artillerie mühen in Zukunft auf wenigstens
a Jahre Dienstzeit angeworben werden.

Zi. Jedem Bataillon und Corps wird ein

vierspänniger Wagen zum Transport der Schuf-
reu und Mancclmck'cn zugegeben, und den Zug-
pftrdcn zu demselben taglch ihre Ration mst

Foueage von der Nation geliefert wersen.
32. Die stehenden Truppen der Republic

sollen gleich der Miliz in deutscher Sprache
konnnaudirt werden. Auch sollen ihre Rapporte,
Bücher, Etats, und ihr Rechnungswesen st

viel möglich in deutscher Sprache abgefaßt
seyn.

33. Durch gegenwärtiges Gese; ist das Gtt
sez vom 2Zsteu August 1793 über die Forma-
tion einer Legion ganzlich aufgehoben.

§ 1. wird ohne Einwendung angenommen-
§ 2. Schlumps wünscht das Gewicht

besser zu bestimmen, weil man im Sentis nicht
weiß, was eine Unze oder was Markgewicht
st. Herzog v. Ess.: Der Schaden ist nicht

groß: wenn nicht jeder Bürger des Sentis die-

-'es verlieht, so werde» es doch diejenigen wss

sen, weiche Rastonen auszutheilen haben; ^
stimmt also fur Veibehauung des Gutachtens-
Koch folgt, weil es hier nicht um ein Gcstk

über Gewicht und Maas zu thun ist.

Schlumpf beharret, weü der Kanèsn Sê>»
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tis doch auch die Gesetz; verstehen muß, in-ldre! Gerichte, welche zur Beurtheilung eines
dem er die Hälfte größer iff, als das Aargau,
und es verschiedene Markgewichte giebt.

Euter will Schlumpfs Bedenklichkcit da-
durch abhelfen, daß noch beigesezt werde,
das Pfund zu Z2 Lolh. Dieser Antrag wird
angenommen.

K. id.. Koch.wünscht, daß das Direktorium
eingeladen werde, wenn es um eine neue
.Kleidung der Husaren zu thun ist, hiervon die
Gesezgebung ' zu benachrichtigen um einige
nöthige Abänderung-» au dcr'clben m treffen,
indem sie weder dauerhaft noch hinlänglich ist.
Dieser Antrag wird angenommen.

Alle übrigen §j werden ohne Einwendung
anacnommen-

Das Direktorium übersendet folgende Both-
schaft:
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen

einen und untheiibarcn Republik, an die bliesen':

abgedankten Elitenmilitärs nöthig kenn werden,
in dem Hanptorte von dem Militärguartier des
Beklagten zu versammeln, und diese Errichte
mit Offizieren und Unteroffizieren dieses Ouar-
liers oder Arrondissements zusammenzusetzen,
anstatt daß das Gesez vom 22. ftuii! vorschreibt,
die Information müsse aus Personen desjenigen
Bataillons geschehen, zu dem der Beklagte ge-
hört.

Republikanischer GruZ!
Der Präs. des Poll;. Direkt.

S a vary.
Im Namen des Direft. der Gen. Sekr.

M o u s so n.

Dieser Bothschaft wird mit Drmgiichkeitser-
kiarung entsprochen,

folgendes Gutachten wird zum zweitenmal

gesezgcbenden Rathe.

Bürger Gesezgeber!
Das Gesez vom 20. Juni, welches bei den

Bataillonen der helvetischen Truppen Kriegs-
Discip! n nnd Revisionsgerichte einführt, sah
die Schwierigkeit und die Unkosten nicht vor,
welche die Zusammenberufung dieser Gericbte
sur c.n wieder nach Hause gekehrtes Eliteuba-
raillon alsdann verursachen würde, wofern es
begegnete, daß ein Mann dieses Corps in
den Fall käme, über solche Becgehm'gen beur-
theilt zu werden, die erst räch seiner Abdan-
lung würden offenbar geworden semi.

Das Direktorium muß Ihnen, BB. Gesez-
geoec, die Bemerkung machen, daß e'n Eli-
lenbaiaibon aus Divisionen zusainmengesezt ist,

A n d e n S e n a t.

In Erwägung, daß der Ackerbau die Land-
industrie die größte. Aufmerksamkeit des Gesez-
gebers verdient, und das Wohl des Staats
es ersodcrt, diesem alle mögliche Mittel zur Be--
fôrderung nnd Vervollkommnung zu verschaffen;

In Erwägung daß das Weidrecht auf pri-
vareigenrhümiiches Land der Landescultur die
größten Hindernisse in Weg legt, und das Ei-
genthum in der feeieu Bewerbung auf die nach-
theüoolleste Art beschränkt;

In Erwägung aber, daß das Weidrecht
da, wo selbiges rechtskräftig erwiesen wird,
bei allen seinen Nachtheilen so gut wie anderes
Eigenthum beschnzt, und nur gegen billige
Entschädigung abgeschaft werden soll;

In Erwägung endlich, daß die Besitzer des
âuv den verschiedenen Miiîtàrqnartieren ei- Weidrechts keinen Anspruch auf den 'Grund

ne. .-cantons gezogen wurden, und daß folg-des Bodens, auf welchem sie ihr Recht be-
n.? vie Zujammenberufung der zerstreuten GUe-jnutzen, zu machen haben, indem ihr Recht nur

lâcher Genchre viele Weitläufigkeit und!als eine Auflage auf den Beden angesehen
Unkosten erfodern wurde. Wenn indessen ei.uwerden kann, dahingegen der Ernndeigenchümer
Zerbrechen wahrend der Dieustwit eines Mist- für fein Eigenthum tazstrt, und zu den allgc-tars verübt worden, so soil Is darum nicht menien Staatsabgaben angehalten ist;

beschließt:
1. Das Weidrecht auf Privatgütcrn, die ur-

barisirt sind, oder mit Nutzen urbarisict und
angepflanzt werden können, ist tbeils ohne Eut-
schädigung, rbeils gegen Entschädigung von
i'.uuan anjgchocen.

die allenfalls nöthig seyn könnten',' ladet Sie,'
das Direktorium ein, daß

Sie es durch cm Gesez bevollmächtigen, jene
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s. Das Weidrecht, dessen rechtskräftiger Be-
weis dargethan werden kann, soll von den Ei-
aemhümern derjenigen Grundstücke, aufweichen
ein solches Recht haftet, ausgelöst werden.

g. Es soll über d:e Grundstücke, auf denen

die Wcidrechle haften, im Lauf von 2 Mona-
ten, nach Bekanntmachung dieses Gesetzes an,
eine Schätzung des durchgängigen Werths des

Weidrechls von 5 sachkundigen unpartheüschen

Männern gemacht werden; zwei d-eser Schaz-

zer werden durch die Eigenthümer der Grund-
stücke, zwei von den Besitzern des Weidrechls,
und einer von dem Distrikcsstatthalter gewählt
werden. -

^4. Fällt die Schätzung unter das Drittel
des durchgängigen Ertrags herab, so werden

die Besiüer des Weidrechls von den Besttzern

der Grundstücke auf dem Fuß vom izten Pfen-

ning, das yeißt, durch den fünfzehnfachen Er--

trag des von den Schätzern bestimmten Werths
w Geld entschädigt werden.

5. Die Bezahlung der Entschädigungssumme
«ach dem h 5. ftü im Lauf von 2 Monaten
nach gemachter Schätzung entweder in Geld,
»der durch einen nvtarialischen oder gerichtliche!!

Schuldschein, welcher auf Kosten des Schuld-
ncrs ausgefertiget wird, geschehen.

6 Der Zins von dieser Loskaufungchumme

läuft durchs Jahr zu 4 vom 10°, nach Verfluß

von 4 Monaten von Bekanntmachung dieses

Gesetzes an gerechnet.
^ ^ ^ ^

7 In diesen Schuldscheinen sollen die Grund-
stücke, auf denen das damit losgekaufte Weid-

recht hastete, als Hypothek oder Unterpfand
verschrieben ftyn. ^8. Diese Schuldscheine können erst nach Ver-

lauf von 10 Jahren, von ihrer Errichtung an

gerechnet, am Kapital eingefodert werden, der

Fall ausgenommen, wenn der Schuldner drei

^ahrszinse unbezahlt auflaufen lassen wurde;
dem Schuldner bleib? es indessen frei, vor

Verfing dieses Termins zu bezahlen z iedoch

soll die Aufkündigung gegenseitig 3 Monate

î^y^Dtt im^ 3 bestimmten Schatzungskosten

werden von beiden Theilen nach Proportion
ibi-er Ansprache bezahlt.

10 Bei entstehenden Schwierigkeiten über

die Schakung uud Entschädigung soll die Ven

«allungskamii-er bcS Kanwns absprechen

11. D<n gcgeaftitigen Beschern der We>d-

rechte und der Grundstücke bleibt'es unsenem,
men, die Entschädigungsart dieser Weidrechte
gütlich durch sich selbst zu veranstalten, wie
sie es für sich am zwekmäßigsten finden.

12. Das Weidrechl, das zur Herbst- und

Brachzeit auf Feldern Statt hatte, und nicht
durch? gültige Urkunden und Verträge erwiesen
werden kann, soll unentgeldlich aufgehoben u.iö

abgeschafft seyn. (Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
b.s Lonsolalsnr cksz Kui§5«?5) be. I. I.un4i?o.

Lept. 1799. ck«z 1'uiijzriilikris cie la várnà

au cenirs âa la grannie. 4 in 4-

Irgend ein Emigrirter — vermuthlich doch

wohl ein fränkischer — will sich das Vergnügen
machen, in diesem Journal— das gratis an

alle die Glbklichen, die es erhalten, gesandt
wird — aus den französischen Blättern und

aus seiner eignen Corressoudenz alles zu ftm-
meln, was den nahen Sturz des abscheuliche
revolutionären Systems und die Wiederkehr
der Ordnung -und des Friedens verkündet —

Das soll dann den Schweizern Trost bringen--.
»Schweizer, ruft er, bücket unausgesczt aus

Frankreich hin, die Zerstörung seiner gegen-

wärtlgen Verfassung, die Wiederkehr der Mo-
narchie unter dem einzig rechtmäßigen König,
Ludwig XVlll. — der schon allenthalben
ttouis lv clesirö heißt, sind allein im Stand
euch Friede, Freiheit, Unabhängigkeit und Eluk

zu bringen." — Wir werden in dieser ersten Nn-
iner (die folgenden sollen zu unbestimmter Zeit

erscheinen) inne, daß der Uebergang Zürichs
zwar betrübt ist, doch aber die Umstände, von

denen er begleitet war, wieder Trost geben.

Nach fränkischen Berichten nämlich,ha-
beu die Franken doppelten Verlust, wie die

Austro-Russen gehabt, jene 10,000, diese aber

nur zoso Mann verlohreu — und des Vater-
lands würdiger Varer, Se. Exc. Steiget
sind gerettet!

Großer Rath, 24. Oct. Debatten über

eine Einladung des Direktoriums, zu Besinnt

münz des Richters für die Zürcher - Jn.crinw-
Regierung.

Senat, 24. Oct. Annahme des Straf,
Gesetzes gegen Beamte, die die Einrelghu,
rungsgebühren einzuziehen versäumen.



Neues helvetisches TagblaLt
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band I?. Nro. XI.IV. Bern, den 2Z. Okt. 1799. (3 Brumaire Vlli.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rarh, 14- October.
(Fortsetzung.)

ReUstab: B. Vetsch hat viel über diesen
Gegenstand gearbeitet, und hatte im Sinn, der
Versammlung seine Meinung darüber vorzn-
tragen; nun ist er aber krank, und trug mir
auf, dieselbe schriftlich der Versammlung vor-
zulegen, weil er glaubt, diese Gutachten soll-
ten wieder zu einer bessern Umarbeitung der
Commission zurükgewiesen werden.

Kühn: Keines dieser Gutachten ist vollstân-
dig, denn in keinem derselben ist weder der
Fall entschieden, wo gegenseitige Weidrechte
statt haben, noch derjenige, der bei Aushebung
der gemeinschaftlichen Benutzung der Alimenten
vorkommen wird; überdem gehen diese Vor-
schlage über die Compete»; der Gcsezgebuna
hinaus, weil sie befehlen, daß diese Rechte
losgekauft werden sollen, da sie doch blos
lvskàufîich erklart werden können, auf den Fall
hin, da der Eigenthümer des dienstbaren Guts
dieses verlangt. Drittens ist der 14. z dieses
Gutachtens eine offenbare Ungerechtigkeit : denn
Verjährung des Besitzes ist ein eben so guter
Eigeuthumstikel. als schriftliche Urkunden. End-
lich ist die Lvskaufsummcbestimmung ganz un-
onnehmlicy, denn einerseits warum sollte der
Eige.-thumer des Wcchrcchks für den Verlurst
r'sse.ben kuclft hinlänglich entschädigt werden'?
und anderseits warum wollte man die Zeit der
Äclesur:g bejchràl.ken, und sie nicht den Con-
tractante-, ganz überlassen? Aller dieser Rük-
sichten wegen stimme auch ich für Zuriikwe-sunq
des ganzen Gutachtens an die Commission. zu
gänzlicher Umarbeitung desselben.

Thor in stimmt Kühn bei, weil das Gut-
«chtcn durchaus unvollständig ist, und auch
nichts vo„ einer; Art Weidrecht hier gesagsi

wird, das im Kanton Frnburg statt hat; er
fodert, daß Kühn der Commission beigeordnet
werde.

Desto es stimmt auch für Fnrükweisling an
die Commission; allein eine der Federungen
Kuhns ist unbegründet, denn in diesem Gur-
achten kann nicht von dem Weidgang aus All-
menten oder Gcmeindgürern die Rede seyn,
weil es hier nur um Aufhebung der Hut und
Weide auf den Privatgüteru zu thun ist.

Carrard kann auch diesem Gutachten durch-
aus nicht beistimmen, weil es unter allen Ge-
sichtspunkten unvollständig ist, und die vor-
geschlagene Loskaufungsart zu große Schwie-
rigkeiten hat, um in Anwendung gebracht zu
werden, llebcrbaupt bewachtet sind so vielerlei
^Arten Weidrechre, daß die Commission sich erst
Auskunft hierüber von den Verwaltungskam-
mern verschaffen muß, um dann jede einzelne
Art derselben abgesondert zu. behandeln.

Lacoste stimmt Carrard bei, fodert aber
Verweisung an eine neue Commission.

Iominj vertheidigt das Gutachten, und
will, daß die Weidrechte losgekauft werden
müßen.

Koch widersezt sich der Niedersetzimg einer
neuen Commission, will aber Kühn der jetzigen
Commission beifügen. Dieser lcztt Antrag wird
angenommen.

Auf Zimmer ma uns Antrag wird Koch
der Commission über die Kriegsgerichte von
Oron beigefügt.

Hameler fragt, ob einzelne Söhne von
Vätern, die über 70. Jahre alt sind, nicht
auch laut unsrem Gest; vom rz Dez., von der
Loosziehung wie st« das Eesez vom 17. Sept.
über die Stellung neuer Truppen durch die Gc-
meinden verordn t, befreit scyn ftllen..'

Schlumpf gla bt. diese Ausnahme soll
statt haben, weil es hier von einem ajahrigen
Dienst die Rede ist, doch will er den Gegen-



stand der Militärkommission zu näherer Unter-
suchung überweisen.

Herzog v. Eff. fürchtet, wenn wir einmal
anfangen, Ausnahmen machen, so werden wir
hierüber nie zu Ende kommen; er wünscht also,
daß wir nicht hierüber eintreten, sondern zur
Tagesordnung gehen.

Marcacci folgt, weil die Ersetzung durch
einen andern Bürger laut diesem Gesez statt
haben kann.

Herzog v. M. stimmt Herzog v. Ess. bei,
weil fönst die einzigen reichen Baurensöhne
nichts zur freiwilligen Werbung beitragen
würden.

Zimmermann will auch nicht durch Aus-
nahmen die Ausführbarkeit unsers Gesetzes hin-
dern, und hofft, die Gemeinden werden keine
auffallende Harte hierüber begehen; er stimmt
zur Tagesordnung.

Anderwerth stimmt bei, in sofern dein
Gesez cin Zusa; § beigefügt wird, der den aus-
geloosteu Bürger berechtigt, sich durch einen
andern erkauften ersetzen zu lassen.

A ker m a nn glaubt, dieses leztere versiehe
sich von selbst, und daher stimmt er für Tages-
ordmmg.

Huber stimmt an h für einfache Tagesord-
nung, welche angenommen wird.

Senat, 14. Oktober.
Präsident: Frossard.

Der Präsident frägt, ob die Versammlung
sieb bei anivesendcn Gliedern zu Eröffnung
der Sitzung vollständig genug ansehe?

Usteri. Wenn es einem Zweifel unterwor-
fen wäre, so könnten wir das gar nicht ent-
scheiden. Aber die Sache ist klar; 37 Gliede?
waren bisher erforderlich, damit nach dein Re-
alemcnt eines mehr als die Hälfte aller wirk-
lieben Glieder zugegen seyn. Nun sind 3 Sena-
koren ausgetreten, sie dürfen nicht mehr ge-
zählt werden. Der Präsident eröffne also die

zAikung.
Kubli läßt sich nie bereden, daß 35 Glie-

der den Senat bilden sollen; die Constitution
giebt uns 72., von diesen dürfen doch wohl
Z7 hier seyn ; allein Eart macht uns voll-
ständig; mau säume nicht, augcnbliklich die

fehlenden Senatoren aus den nächsten Kanto-
ncn herbeizurufen.
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Mittelhofxer will die Sitzung eröffnen
lassen, ohne Abst.mm n, ob 34 oder 37 dazu
ersoderlich seyen. Dieses geschieht. Der Prä-
sident zeigt an, daß 2 neue Glieder d.s Et-
nats ihre Vollmachten vorzulegen wünschen.

Lüthi v. S. verlangt, daß die Seeretärs
und Stimmzahler die Vollmachten sogleich UN-

tersuchcn. Dieser Antrag wird aiigenoinmea.
Die Vollmacht des B. Joh. Jak. Carl

von Morste, Kanton Leman, wird richtig be-

funden.
Die Vollmacht, des B. Jos. M oser von

Luzern — ist nicht gehörig legalisirt durch dit

Unterschrift des Regierungsstatthalters.
Luth, v. S. trägt darauf an, der Präsi-

dent soll den B. Cart einladen, Pla; im Sc-
nat zu nehmen, und ihm den Bruderkuß zu

geben. Dieses geschieht.
Cran er glaubt, da wir von der Richtigkeit

der Wahl des B. Mostrs überzeugt sind, so

können wir uns über die Formalität hinweg-
setzen, und auch den B. M oser in âMitte aufnehmen.

Mittelholzer kennt kein Gest;, das die

Form dieser Vollmachten vorschreibt; dasGestk
verlangt einzig dieMittheilung dcrVerbalvrostßt
der Wahlversammlungen durch das Direktorium
an die Gesezgebung. Er stimmt Crauern bei.

G e n h a rd ist gleicher Meinung; es ist kem

Gesez verlczt, und so wie Cart ohne den Ver-

balprozeß der Wahlversammlung seines Kantons
eintrat, so muß auch Moser aufgenommen
werden.

Der B. Moser nimmt Plaz, und erhalt
den Bruderkuß.

Schär er entschuldigt Thörig, der ohne

Urlaub wegen dringenden ökonomischen Angele-

genheiten abgereist ist, und vorlangt 14 Tage
^

Urlaub für ihn.

Bay wichderCenatsoll sein Mißfallen beM
gen, daß Thörig ohne Urlaub sich entfernt hat- >

Kubli will zur Tagesordnung gehen übtt

Thörigs Begehren, bis er sein gestzwidrige-
Benehmen entschuldigt hat. Man geht ì»r

Tagesordnung.
Der B. Peter Kunz von Ersigen, als e>v

wähttcr Senator vom Kanton Bern, legt tt»"
Vollmachten vor — die richtig befunden wer

den. Er uimmt Plaz im Senat, und cryai

den Bruderkuß.



Genhard verlangt, daß die neuen Glieder
des Senats den Eid leisten.

Meyer v. Arb. findet dieses überflüßig, da
diese neuen Glieder des Senats bereits den

Bürgereid geleistet haben. — Allenfalls kann

man warten, bis alle neuen Senatoren bei-

sammen sind.
Genhard: wenn ein Eid nothwendig ist,

so muß er gleich bei dem Eintritt eines Jeden
von demselben geleistet werden.

Lüthi v. Sol. Wir haben als Senatoren
keinen Eid geschworen, sondern als helvetische

Bürger. Es kann also hier von keiner neuen
Eidleistung die Rede seyn.

Genhard nimmt seinen Antrag zurnk.
Das Vollziehungsdircktorium zeigt durch eine

Bothschaft an, daß alle Sendungen von Ne-
präsentanten, die es als Csmmissarien gebraucht
hatte, zu Ende sind, und dieselben ihre Steh
len in den Rathen wieder eingenommen haben
sollen.

Auf Mittelholzers Antrag soll der ge-
wesene Commissar Carlen in den Senat zu-
rükgerufen werden.

Kubli will auch Rogg zurükrufcn.
Meyer v. Arb. will diesem seinen Urlaub

nicht zurüknehmen. Der Antrag bleibt ohne
Folge. î

Das Direktorium beantwortet durch eine
Bothschaft die Anfrage der Gesezgebung, we-
gen Ablegung der Staatsrechnung.

Der Beschluß wird verlesen und angenom-
men, der den Vorschlag drö Direktoriums zu
-Milderung der Strafsentenz bes Mauriz Tschir-
ren von Weyermatt annimmt.

Derjenige jwird verlesen, der dem Vollzke-
hungsdirektorii'.m im Namen der Nation den
vollkommensten Beifall über sein Betragen in
der Sache, der durch Massena von Zürich
gefodertcn 8o->,o-?o Fr. bezeugt.

(Die Fortsetzung folgt.)
Nachtrag zur Sitzung des -5. Weinmonates

des großen Nachs.
Das in jener Sitzung erwähnte Schreiben

des B. Schlumps ist folgendes:
Der Volksrevràsentanè Schlumpf an das Voll-

ziehungs-Direktorium der helv. Republik.
Bern, den i. Jul. 5799

Bürger Direktorenl
Licht und Wahrheit müssen die Republik

retten, sonst geht dieselbe früher oder fftát-r
zu Grunde. Das erstere suche ich, m d das
zweite schreibe ich jezk.

Bürger Direktoren l Sie werden von den

gesczgcbenden Rachen nächstens eine Einl-d»> g
erhalten, denselben anzuzeigen, w >s für Maaß--
regeln getroffen worden, um die dem Feinde in
die Hände gefallenen Früchte, Wein, Mu-
nition u. s. w. zu retten, und sicher zustellen.

Es ist beinahe unmöglich, B. D., daß Sie
alles dieses so genau bezeichnen können, wie es

die Rathe zu wünschen scheinen.

Ich eile demnach, Ihnen einige Thatsachen
bekannt zu machen, welche Bezug auf den K.
Sentis haben, und die mir zuverlässig bekannt -

geworden.
Erstens, war es dem Direktorium bekannt,

daß die Vcrw. K. von Sentis noch einen be-

trachtlichen Vorrath an Wein, Korn und Ha-
ber besaß; die Kammer ließ aber solches aus
sehr vaterländischen Gründen nicht auf dem'
Markte austrommeln, wohl aber hat die Kam-
mer mehrere tausend Viertel Früchte, auch
baares Geld, und zwar so oft und so viel
von den Commissarien gefordert wurde, an die
helvetische Armee abgegeben.

Das größte Magazin lag in Rorschach;
Wein und Haber in St. Gallen, und dann
auch etwas in Wyl.

Ungefähr in der Mitte des Aprils, als die
Gränzen des Vaterlandes, besonders auf die-
serZSeite, mehr als jemals bedroht schienen,^
giengen drei Glieder der Verwaltungskammer
hin, und fragten die zwei in St. Gallen an-'
wesenden Reg. Kommissars, Herzog und Von- '

derflüe, um Rath, wie man sich auf jeden Fall
hin zu benehmen hätte. ' ^

Diese Glieder erhielten folgende vorsichtige
Antwort: „Sie sollten nicht nur dafür sor»

gen, daß die Kassc, das Archiv-c. in Sicher-'
heik gebracht werden könnte, sondern im Fall
selbst auf die Sicherheit ihrer Personen bedacht -

seyn.
Auf diese Antwort hin, nahm die Verwal-

tungskammcr den Bedacht, für einmal wenig-'
stens das betrachtlichste und zunächst bedrobte

Magazin in Rorschach rükivarts, uno zwar?

theils' nach'Avpenzell,, wo man solches am

nöthigsten und sichersten glaubte, und tyeà
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nach St. Gallen und Wyl führen zu lassen,
wozu die nöthigen Befehle ertheilt, und die
erforderlichen Anstalten getroffen wurden.

Nebst diesen Vorsichrsanstalten ward auch
zugleich dafür gesorgt, daß auf jeden äußersten
Nothfall sowohl die Archive und Kassen :c.,
als aber auch die sämmtlichen Glieder der Kam-
mer rükwärts in Sicherheit gebracht werden
könnten; aber auch diese Anstalten wurden
eben so wenig als die erstem ausposaunt.

So, Bürger Direktoren, stunden die Sachen
im K. Sentis bis den 22sten April, als an
diesem Tag der Br. Reg. Kommissär Kühn
(der wenige Tage zuvor in St. Gallen ange-
kommen war), auf Befehl des Direktoriums
(wie er vorgab), die Verwaltungskammer ent-
feste, Kasse und Papiere versiegelte, und die
sämmtlichen Glieder der Kammer in Arrest set-

zen ließ, dann aber die Verwaltung nicht den
eonstiluirtcn Supplcanten, sondern nur einem
davon, und dann vier Privakbürgern ausser
Stadt übergab.

Vierzehn volle Tage, also bis den 6ten Mai,
mußten die Glieder der Verwaltungskammer,
welche obige Vorsichtsanstalten getroffen, Zim-
merarrest aushalten, ohne zu wissen warum,
wofür oder wozu.

Mittlerweile wurden ihre Papiere untersucht
(zum Giük, wie es scheint, von einem braven

Mann); zezt wurden sie des Arrests entlassen.

Endlich, nachdem von diesen Verwaltern in
den folgenden 14 Tagen circa 7° unz eilige
Fragen beantwortet waren, rükten den aosten

Mai die Oestreich» in St. Gallen ein.
Was nun in diesen 4 Wochen, während dem

die rechtmäßigen, vom Volk erwählten, und
stets für die Republik besorgten Glieder der

Verwaltungskamincr theils im Arrest gesessen,

und theils dw unzeüigen Fragen beantworten
mußten, ans den Archive», aus der Kasse und
aus den Magazinen geworden, und wo solche

hingekommen, das weis icy nicht.
Aber das weis ich wohl, daß wenn diese

Glieder nach wie vorhero an der Verwaltung
Kesianden waren, so hatten die Archive, die

Ge dcr und ,'ie Magazine für tie R publik gc-
»ek'et werden können.

Gas, Bü ger Direktoren, sind die Thatsachen
«ad die Bemerkungen, die ich bei diesen Um-
standen Ihnen anzeigen zu müssen mich pflichtig
giaabte.
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Genehmigen Sie meine Aufrichtigkeit, so wie
meinen republikanischen Gruß und meine Hoch-
achtung.

Schlump f.

Kühn antwortet hierüber folgendes:

Ich nehme das Wort in einer doppelten
Absicht: erstlich um einige Unrichtigkeiten zu

rügen, die der dem Direktorium von Bürgn
Schlumps eingereichte Bericht enthalt, und

zweitens um über die Sache selbst ein Wort
zu sprechen. B. Schlumps scheint vor allem

aus in seinem Bericht vorzugeben, es seyen im

Kanton Sentis beträchtliche Magazinvorrâche
in Wein und Getreide den Feinden in die Hände
gefallen. Was den erstem anbetrifft, w weiß

ich nichts davon; nie hat mir die Verwab
tungskammcr das Daseyn solcher Vorrâthe M
gezeigt, noch weniger ihre getroffenen Vorkeh-
rungen; so viel aber weiß ich, daß der Wein-
vorrath zu St. Gallen größeentheils ausgemm-
ken war. In Rüksicht der GetreidevorMt
aber kann ich beweisen, daß die Verwaltnngs-
kammer bei meiner Ankunft im Kanton Sentis
mir den Bericht ertheilte, sie seyen beinahe aus-
geleert. Ferner sagt B. Schlumps, ich hobt
bei der Entsetzung der Verwaltungskammer des

Kantons Sentis vorgegeben, den Befehl

dazu von dem Vollziehungsdirektorium erhalte»

zu haben: ich erklare, daß ich nichts vorge-

geben wohl aber den Befehl des Vollziehungs-
direktoriums den Mitgliedern derselben vor ftst

ncr Vollziehung vorgelesen habe. Ich will die

Richtigkeit dieser Thatsache durch den von B>

Präsident Künzle und von den übrigen anwe«

senden Gliedern der Kantone unterschriebenen
Verbal beweisen.

Zweitens begehre ich die Niedersetzung einer

Commission zu Untersuchung der zu Rettung
der Magazine von mirgetroffenen Vorkehrungen.
Ich bin in Beziehung auf diesen Gegenstand so

oft, sowohl im Schoose der Gesezgebung seiln,

als ausserhalb derselben mißhandelt und vert

läumdet worden, daß ich ans seiner genaue»

Untersuchung bestehen muß. Bin ich in ir-ieiu
einer Rükücht schuld g so treffe mch
verdiente Strafe; habe ich aber meine Pstwsi

gethan, so soll mir die Gesezgebung »sswe

Ehre gegen ungegründete und verläuNidertiöst

Anfalle sichern.



Neues helvetisches T a g b l a t t.

l Herausgegeben von Escher und Usteri/ Mitgl. der gesezg. Räthe.
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G e s e z g e b u n g.

Senat, 14. Oktober.

(Fortsetzung.)
Fáslin: Nothwendigkeit kennt keine

Gesetze. Dieß ist ein von Alters her übli-
ches Sprichwort, das nur allzuoft von dem
Starkern gegen den Schwâchern ausgeübt wird.

Gerechtigkeit erhöhet ein Volk. Dieß

und über derselben Befestigung, muß dennoch
traurigen Schmerz fühlen, wann Gegenstand«
vorkommen wo die Grundlage der Berechtig-
keit vermißt wird. — Bei der Schätzung und
Achtung für den Oberbefehlshaber der siegrci-
chen fränkischen Armee kann man sich nicht
überzeugen, daß die fränkische Regierung einen
Schritt genehmige, der, wie bereits erwehnt
worden, mit den kräftigsten Verpflichtungen
unverträglich ist. — Die hierüber äußernde Ge-

ist ein unstreitig m der fränkischen und helve--!sinnungen unsers Direktoriums, und der Be-
tischen Verfaßung enthaltener Grundsatz. ^gßnmd des großen Raths zu diesem Be-

Der 3. Art. unsirs Mianzttaktaccö mit Verschlüsse werden gewiß unsern einmüthigenBeifall
fränkischen Republik hebt sich mit folgenden um so mehr finden, da in allem, was die
Worten an: »Dem zufolge garantirt die fränki-
sche Republik der helvetischen ihre Unabhängig-
keit und die Einheit ihrer Regierung." Was
konnte der helvetischen Nation tröstlicher seyn,
als diese feierliche Zusicherung? Bergen kön--

nen wir uns also nicht, daß es die helvetische
Gefezgebung tief kränken muß, wann das Di-
reklormm sich im Fall siehet, Anzeigen zu thun,
wie die gegenwärtigen: wenn Maßnahmen an-
gekündigt werden, welche die oberwähnte Zu-
sicherung gegen unsere Nation gänzlich zu ènt-
kräften und zu verletzen scheinen. — Sollen
einzelne Gemeinden Helvetiens durch das an
sie gelangte einzelne Ansinnen zur Tragung neuer
Lasten verpflichtet und angehalten werden? La-
sten von einer solchen Natur, daß, wenn sie
getragen werden müssen, der gröste Theil der
Hoffnung von Hülfsguellen für unsere bedürf-
tige Republik, für die so dringende Unterstützung
unjerer le-denden Mnbrüder auf einmal ver-
schwinden muß. — Der ächte sein Vaterland
liebende Parriot bei der bereits empfundenen,
noch ferners empfindenden und gewiß jedesmal
durch lauten Beifall sich äußernden Freude über

Würde unserer Nation betrifft, was das Au-
trauen und den Beifall unserer Mitbürger be-
festigen kann; die Pflicht der Gefezgebung er-
fodert, mit allen Kräften unsere Regierung zu
unterstützen.

Doch noch eine Bemerkung erlaube ich mir,
Bürger Repräsentanten: Wann wir Zuversicht-
sich Gerechtigkeit wünschen und hoffen, so ver-
gessen wir auch unserseits in einem Stük nicht
gerecht seyn. — Fragen können wir uns selbst
unserholen: Was war unsere Hoffnung, oder
vielmehr unsere Furcht noch vor wenigen Wo-
chen? Wie war damals die Aussicht, und
wie wäre sie geblieben, ohne das fränkische
Waffenglük? Der Unfall desselben mit leztem
Frühjahr zog den Schauplaz des Kriegs an
unsere Grenzen, und von denselben in einige
Theile unsers Vaterlandes. — Stark sind die
Leiden, welche diese betreffen. - Groß sind
die Opfer, welche die andern Theile, so es
noch thun konnten, gebracht habe», auch noch
bringen werde». — Legen wir dieses auf die
eine Wagschaale — auf die andere Me Ans-
ficht vor wenigen Wochen, jene Aussicht von

die inmmehro schnell folgenden herrlichen Siegeîunftrm bevorstehenden Schiksai — hoffentlich
Der fränkischen Waffen, über die dadurch sich wird der Ausfchlag nicht zweifelhaft seyn. —
bewirkende Wiedervereinigung unserer RepnMiWcr Freiheit und Gleichheit likbt, wird, so



groß auch das bisherige Opfer gewesen, sich

noch gerne dulden, gerne wird er sein Brod
noch ferner mit dem Retter seines Vaterlands
theilen, und die hellere (Dank sey es der Vor,
sehung) sich zeigende Aussicht fur dasselbe in
Erfüllung gehen sehen. —

Bürger Repräsentanten! Als ich vor zwölf
Wochen bei meiner Zurükkunft aus meinem
Kanton Ihnen desselben bedrukte, und in die/
sein Punkt noch nicht geminderte Lage schildert?,
sagte ich: »Ich hoffe die Wiederherstellung
des Wassenglüks der fränkischen Nation; ich

hoffe aber auch auf ihre Gerechtigkeit gegen
die unserigew." Der erste Theil meiner Hoff)
mmg erfüllt sich, den zweiten erwarte ich, und
nehme den Beschluß an.

Bay: Was ist ein Anleihen, das mit den

Waffen in der Hand, unter Bedrohung urplöz-
sicher militärischer Exekution, einem entwaffne-
ten Tundsgenossen abgefoöert wird? Was
anders, als eine gewaltthätige Gelderpressung
Wer unter uns nicht lieber das Aeusserste wa-
gen, als leidend und schweigend die Nation,
die wir, als ihre Sachwalter, en xràsrs
Ich"« vertheidigen sollen, einer, solchen Schäm
dung preis geben will, dem wallet fürwahr
kein Tropfen freies Schweizerblut in seinen

Adern, der ist mit einem Wort zum zaghaften
Sklavenknecht geschaffen! Von unserm Be-
nehmen bei dieser »»gescheuten Verletzung un-
sers Allianztraktats wird Tod oder Leben der

Republik, Ehre oder Schande ihrer Repräjen-
tauten abhängen Sind wir standhaft, so wird
das helvetische Volk in seinen gewählten Vor-
sichern Männer verehren, die der Freiheit, der

Nationalehre, dem Nationalwvhlsiand und ih-
reu Pflichten alles aufzuopfern bereit sind;
sind wir aber verzagt und feige, so wird Hel-
veuen in uns nur elende, durch seinen Schweiß
genährte Freiheitsgauklex, die auf Unkosten des

Vaterlands um fremde Gunst buhlen, und die

muthige fränkische Nation in den Schweizern
nicht mehr einen Schlag ihrer würdigsten Brü-
der und Bundsgenossen, sondern die verwor-
fene Klasse gefühlloser Iloten sehen!

Jeder von uns erkläre sich also laut bei die-

sein merkwürdigen Vorfall! Jeder von uns
schlage mit dem Andern Hand in Hand, und

schwöre, daß es in ganz Helvetien ertöne, und
aus Gallien wiedcrhalle: Wir zollen bei An-
nähme des Beschlusses des großen Raths dem
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Direktorium für seinen kraftvollen Schritt un-
fern öffentlichen Dank und lautesten Beifall,
und wollen Mann für Mann die auf den mit
der frankischen Nation feierlich abgeschlossene»
Bund gegründeten Rechte der helvetischen Na-
tion, vereint mit unserm Direktorium, bis auf
den lezcen Athemzug behaupten.

Bürger Senatoren l Unsere dcrmalige Lage
ist mniatc» nomiiis die nämliche, in der M
uns im Laufe des verflossenen Jahrs befanden.
Damals erfrechte sich Rapinat (dieser politische
Paillazo, über dessen Ernennung zum Proconsul
für Helvetien noch jezc Frankreich erröthet) öle

Rechte der helvetischen Naüon mit Füßen zn

trewn. Was geschah Unaufgefodert und aus

eigenem Trkebe ksssirte das damalige nun all-

gemein verschriene fränkische Direktorium den

Commissar Rapinat und dessen ruchlose Be-
schlüsse. Was wird das jetzige,, allgemein vec-

ehrte, von dem weisen Sieyes beseelte Direk-
torium thun? Es wird ohne einigen Ver-
zug thun, was Gerechtigkeit, Bundestrwe
und Polirik, was die sonstige Verzweiflung
Helveticiis, ja was die allgemeine Stimme »nd

Ehre der fränkischen Nation von ihm fodert.
Es wird Helvetien bei seinem Allianztraktat ge-

wissenhaft schinzen ; es wird mehr thun, es wird
dem erschöpften Helvetien Brod und Ruhe ver-

schaffen, oder es wird durch die öffentliche
Bekanntmachung, daß die Coalition zu Helve-
tiens Neutralitat nicht einstimmen wolle, jede»

Helvetier, der sein Vaterland liebt, in Massa

zur Anstrengung seiner lezten Kraft, zum alles

entscheidenden Schlag gegen die Macht der

Coalition waffnen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wahlen der öffentlichen Beamten der hel-

vettschen Republik für das Jahr l7Sst.

Fortsetzung.

VI.
Wahlversammlung des Kanton Leman.

Präsident: Soul lier.
Stimmzähler: Viktor Sêcretan;

cole, Unterstatthallrr; Falconnier, von

Lausanne; Anton Blanchenay.
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